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BEBAUUNGSVORSCHRIFTEN zrrnl Bebauungsptan '' zrEL
IM ACKERLE 

'T

In Ergänzung der zeichnerischen und schriftlichen Fest-
setzungen des Bebauungsplanes wird folgender

TEXTTEIL ZVYI BEBAUUNGSPLAN ENTWURF ( NNUUUNGSVORSCHRIFTEN )

aufgestellt.

rT. PLANUNGSRECHTLICTIE FESTSETZUNGEN

2. BATJGEBTET

2.1 ART DER BAULfCHEN NUTZUNG (S 9 (t) 1.a BBauG)

2 . I .2 ALLGEXT{ETNES WOHNGEBIET WA ( S 4 BAUNVO }

2.2 }IASS DER BAULICHEN NUTZUNG (S 9 (T) I.a BBarrG)

2.2.7 Das Maß der baulichen Nutzung ist durch Planein-
trag anhand der Füllschablone festges etzt.

2.2.2 Von der Zahl der Vollgeschoße ist eine Ausnahme

gemäß S 77 Abs. 5 BauNVO unzulässig.

2.3 BAUHETSE (S 9 (r) 1.b BBauG)

2 . 3 . 7 In den Baugebi et en s ind nach I'Iaßgabe der Planein-
tragungen nur zulässig :

10

Ausnahmen nach S 4 (l) 1. BauNVO (Betriebe des
Beherbergungsgewerbes) sind gemäß S 1 (5) BauNVO

al.lgemein zulässig.

Ausnahmen nach S 4 (3) 2-6 BauNVO sincl gemä{}

S 1 ( 4 ) BauNVO nicht Bestandteil des Betrauungs-
planes und daher nicht zulässig.

2.1.2.

2.1.2.



\

Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen I

sind Nebenanlagen nach 3.2.1 und Garagen mit \
Zubehörflächen sowie Stellplätze nach 3.7.7 

Iund ).2.3 zulässig. 
I

2.3.2.1

10

2.3. 1.1 offene Bauweise gernäß S 22 (2) BauNVO

2.3. 1.2 Einzel- und Doppelhäuser

2.3. l. ) Terrassenhäuser

2.3, 1.4 Reihenhaus ze,;len

2. 3 .2 ÜNNRNNUBARE- II. NICHTüBERBAUBARE GRUNDSTÜCKS-

FLAcHEN (S g (r) l.b BBauG)

2.).3 STELLUNG DER BAULTCHEN ANLAGEN (s 9 (r) 1.b BBaUG

2.3.3.1 Die Stellung der baulichen Anlagen ist durch
Planeintrag festgesetzt .

2.4 HöNPXIAGE DER BAULICHEN ANLAGEN

( S 9 (r) 1.d BBauG)

2.4.1 Die Höhenlage der Gebäude ergibt sich aus den

Planunterlagen der

SOCKELPLANUNG

gem Blatt 4 bis 9

2.4. 1. 1 Eine Abweichung vom festgea etzten Höhenrnaß ist
bis höchstens plus-minus 30 cm zulässig.

2.5 GARAGEN- uo STELLPLATZE (s 9 (r) 1.e BBauG)

2.5.7 Garagen sind nur auf den hierfür festgesetzten
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Flächen zulägsig. Uerden darüber hinaus weitere
Garagen erforderlichr so eind sie als Garagen-
gruppen mit einem Abstand von 5,O m von den je-
weiligen Straßen anzuordnen.

2.5.2 Die in Plan festgcsetzten Ein- bzv. Ausfahrten
sind bindend.

2.5.3 fst der durch Planeintrag zur Verfügung gtehcndc
Raum für die nachzureisenden Kfz-Garatcn odcr
Stcllplätzc nicht auarclchendr so könncn weitcrc
offenc Stcllpfätze angeordnet werden.

2.6 vou DER BEBAUUNG FREIZUHALTENDp TLÄcHSIY

(S 9 (t) 2 BBaUG)

2.6. ! An dcr Einntindung dcr Straßc trABrt in die Haupt-
straßc ist das Lm Plan cingetragcne Sichtfeld
von jcdcr sLchtbchindcrnden Bebauurgr Bcpflan-
züng- und Einfricdigung frcizuhaltcn.

2.7 VERßEHRSTLÄCHEN (s g (r) 3 BBauG)

2.7.1 Dic Profilgestaltung inncrhalb der Straßenbc-
grcnzungslinicn sowic dcn öffentlichcn Fußwcgcn

ist nicht Bcstandteil dcs BebauungsplcrrGS.

2.7.2 Sämtliche Fußwegc dürfen von privaten Fahrzeugcn
nicht bcfahrcn rcrdcn.

z.b vonsoRcurcsFr,ÄcHehr (S 9 (r) 5 BBauG)

2.8.7 Zulässig sind dic dcr Stromvcrgorgung dienendcn
baulichen Anlagen Trafostationcn bis zu

2 ,5O n Höhe .

2.9 ELEKTRI9CHD STROMVERSORGING.(S 9 (t) 6 BBauG)

2.9.1 Dcr Gcncindcrat hat bcschlosscn, daß für dae gc-
gantc Baugcbie t Kabelanschlüsgc durch Erdlcitung
aurzuführcn sind.

12-
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2.1O GEH.-, FAHR- und LEITUNGSRrcHTE (S 9 ( t ) ti BBauG)

2.7o .7 hier : Fahr- und Leitungsrcchte

Aufgrund dcr Fachplanungcn rcrdcn Fahr- und Lci-
tungsrcchte für öffentliche Enträsscrungsleitungen
nach Haßgabc der Planelntragung z.t, Gunsten der Gc-

mcindc fcstgcsetzt.

IIT. BAUORDNT'NGSRrcHTLICHE VORSC}IRIFTEN (S 9 (Z) BBauG)

3.1 BAUGESTALTUNG (S 111 (T) LBO)

3.7.1 DACHGESTALTUNG u. FORM

).7.1.1 Dio Dächer der Gebäude sind mit nicht glänzendem,
dunklem Material eLnzudecken.

).7.!.2 Flachdächer der Garagen erhalten als oberste
Lage eine Kiesschüttung

\t

Y 3.7.7.3 Dactraufbauten sind nicht zulässig.

3.7.1.4 Dachausschnitte sind zulässig und zwar bis
naximal 20 'A der Dachfläche.

3. !.1.5 Die Dachneigung und Dachform ergibt sich aus

dem PLaneLntrag und ist zwingend festgelegt.

3. !. 1.6 Bei lloppelhäusern ist stets die gleiche Dach-

neigung und eine eintreitliche Dactreindeckung
zu verlrenden.

3.7.7.7 Ualndächer sind nicht zugelass€tl.

3. !.2 HöHB DER GEBÄUDETRAUFEN

3.1.2.1 Höhe der Gebäude von Oberkante Rohdecke Erdge-
schoßfußboden big zur Unterkante Traufe:

bergseits 3 , OO m bei 1-geschosslgen Gebäud€llr
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zuzurechnen.

3.7 .3 AUFENTHNTTSNÄUME DACHGESCHOSS

3.!.).7 Für den Einbau von Aufenthaltsräumen im innen-
riegenden Teil des Dachgeschosses ist S 6z der
LBO grundlegend. \

3.1.4 SOCKELHöHE

3.7.4.1 Die sockelhöhe darf höchstens berg- und tal-
seitig 30 cm vom höchsten Punkt des umgebenden
Geländes betragen.

3 . !.5 GEBAUDpL;WGssEITE

).7.5. 1 Die llindestlänge der Gebäudelängsseite muß

10 m betragen. Bei Doppelhäusern kann das ärr-
gegebene lvtaß unterschritten werden.

3 . 1 .6 NEBENGEBAUDE rr. GARAGDN

3 . 7 -6 - 1 Nebengebäude sind nicht zugelassen.

3.1.7 GARAGEN

3. \.7 . t Vorgeschriebene Dachform:
Flachdach mittels Betondecke bis rnax. 5 Grad
Neigung.

3. 1.7 .2 Höchste Höhe bei der Einfahrt ( Außenmaß 2 ,5O m )

14



-14

3. 1.7 .3 Abstellfläche in der Garage für Gartengeräte
ist bis max. 10 qm zusätzLich zugelassen.

3.1.8 GRENZ- rrr GEBAUDEABST;{NDE

3 .'t,.8, 1 Di,e Summe der auf einem Grunds tück einzuhal-
tenden seitlichen Grenzabstände beträgt min-
destens B m. Dabei beträgt der geringste Grenz-
abstand 3 m.

?o
).b GESTALTUNG UNBEBAUTER TIACHNN

3.2.1 NEBENANLAGEN

3.2.1.1 Nebenanlagen im Sinne des S 14 (t) BauNVO

sind nur in folgendem Umfange auf den nicht
überbaubaren Grundstücksflächen zugelassen :

3.2.1.7.1 Freisitze

3.2.1.7.2 Pergolen

3.2. 1.2 Versorgungsanlagen im Sinne des S 14 ( a )

BauNVO können als Ausnahme zugelassen werd€tl o

3.2.2. GRUNDSTUCKSGESTALTUNG

) .2 .2 . 1 Vorgärt en sind spä t es t en-q na ch 2 Jahren von

der Bezugsfertigkeit gierechnet, aLs Ras€r-
flächen anzulegen und zv unterhalten.

3.2.2.2 Anfüllungen und Abtragungen auf dem Grund-
stück sind so durchzuführen, daß die gegebe-

nen, rätürlichen Geländeverhältnisse möglichst
wenig beeinträchtigt werden.

3.2.2.2. I tlie Getändeverhältnisse der Nachbargrundstücke
s ind z,w o:":;ns i cht i gen.

Y
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3 .2.2.2.2 Der Geländeauf-
unt erlagen der
bindend.

?.trr'l
)a...E. )

bzw. abtrag ist
Sockelplanung zu

aus den Plan-
entnehmen und

Die Plätze für bewegliche
mindestens 2 m hinter der
linie zurückzusetzen und

einer Höhe von cär l,O m

Abfallbehälter sind
Straßenbegirenzungs -

mit Schutzwänden mit
einzufriedigen.

3.2.3

3.2. J.1

3.2.3.2

3.2.4

3.2.4. 1

3.2.4.2

3.2.4.3

GARAGEN- und STELLPLATZE

Garagenein- bzv. Ausfahrten sind z,u befestigen
und anfallendes Oberflächenwasser in die Kana-

lisation abzuleit€n.

Die Stellplätze für Kraftfahrzeuge und die
Vorplätze vor den Garagen sind stets gegen

die Zufahrtsgtraßen offenzuhalten. 6ine Ab-

sperrung mit Sicherungsketten, Schlagbäumen

und dergleich ist unzulässig.

EINFRT EDIGUNGEN

Zrul,ässig sind an öf f entl ichen Straßen und

Plä tzen sowie zu öf f entli.chen rrnd privaten
Grünanlagen nur Sockel bis 30 cm Höhe mit
Heckenhinterpflanzung sowie HoI zLattenzäune
bis max . 7A cm Höhe.

Bei Einfriedigungen innerhalb der Grundstücks-
grenzen von Grundstück zu Grundstück sind diese
nur bis zu einer max. Höhe von lrOO m zugelas-
tt €lt .

Verwendung von Stacheldraht ist unzulässig.

- 16.-
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BAUVORLAGEN sem. S go LBo

Neben dem vorzulegenden Bauantrag sind gem.

S 1 (4) -Bau-vorlvE- (Bauvorlagenverordnung)
vom 21. Dez. 1964 bzr. 24. okt. 1968 4 Grund-
stücksschnitte von den Gebäudeaußenseiten
( Fassadenschnitte ) vorzulegen, welche clie be-
stehende und .geplante Geländehöhe zei.gen.

Die Geländeschnitte müssen von der straßenachse
bzw. lfegachs e aus gehen und sind bei der Grund-
stiicksgrenze oder von Grenze zu Grenze abzu-
schl ießen.

Der Geländeauftrag ist in hellgrüner
der Geländeabtrag in hetlbrauner
Flächenfarbe anzulegen.
Geplante Stützmauern sind dunkelgrün anzulegen
und einzumess€rl.

Gaggenau,
Planfertiger; B. - Bad€rr- Dbers teinburg, Gemeinde:-Sr**slpffJr

3.3

AR CHITEKTEN+INGENIEURE

7s7g- BADIN
MERKUii.WEG 1

den. aaaaaaaaaaatoaaaa

PLANUNGSGRUPPE

\MELL S T EIN
BERATEN+PLANEN

2 8. SoP. 19ß

BA T' EN 21
TEL. (07221' 24427

den

(Dr.-lng. Schulte)

ierungeprfisidlum

$uftrog
F

\

ll g. s. tt,




